


Zweijährige Fachschule Sozialpädagogik  Teilzeit (Ausbildungszeit 3 Jahre) 

     

 Stand August 2018 

Ziel der Ausbildung 
Ausbildung zur/ zum  
 

In der Ausbildung werden Sie zur Fachkraft für das breite Tätigkeits-
feld der Kinder- und Jugendarbeit professionalisiert. Dabei werden Sie 
mit den vielfältigen und komplexen Anforderungen sozialpädagogi-
scher Arbeitsfelder vertraut. Sie lernen eigenverantwortlich und zielori-
entiert bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Erziehungs-, Bil-
dungs- und Betreuungsprozesse zu gestalten. Dazu erwerben Sie pä-
dagogische Kernkompetenzen wie Beobachtungs- und Analysefähig-
keit, Fähigkeit zur pädagogischen Beziehungsgestaltung und zur Pla-
nung, Durchführung, Dokumentation und Evaluation pädagogischer 
Prozesse. Hinzu kommen auch die Fähigkeit zur Team- und Angehö-
rigenarbeit sowie zur konzeptionellen Begründung und Qualitätssiche-
rung sozialpädagogischer Arbeit. 

 
Aufnahmevoraussetzungen 
In die Fachschule Sozialpädagogik kann nur aufgenommen werden, 

 
 über den Sekundarabschluss I (Realschulabschluss) ver-

fügt   und  
 den Abschluss der Berufsfachschule Sozialpädagogische/r 

Assistent/in mit mindestens befriedigenden Leistungen im 
Fach Deutsch und den berufsbezogenen Lernbereichen  
Theorie und Praxis -  errreicht hat  oder 

 eine gleichwertige, für die Fachrichtung einschlägige Berufs-
ausbildung aufweist oder 

 den erfolgreichen Besuch des Beruflichen Gymnasiums - Ge-
sundheit und Soziales - mit dem Schwerpunkt Sozialpädago-
gik oder einen pädagogischen Hochschulabschluss   

                   und  
a) einen Praxisanteil von mindestens 600 Zeitstunden in sozi-
alpädagogischen Tätigkeitsfeldern erbracht hat  
  oder 
b) eine mindestens einjährige einschlägige Vollzeittätigkeit 
nachweist. 

 Am Tag der Einschulung müssen eine Bescheinigung des Gesund-
heitsamtes nach §43 Abs. 1 Nr. 1 Infektionsschutzgesetz, ein erweiter-
tes Führungszeugnis sowie ein ausreichender Immunschutz nachge-
wiesen werden. Im Fall einer Nichtanerkennung bzw. dem Fehlen der 
Unterlagen können Sie von der BBS 3 Oldenburg ausgeschult werden. 
 

 

 Interesse am Umgang mit Menschen 
 Bereitschaft und Fähigkeit zum persönlichen Engagement und zur 

Übernahme von Verantwortung für andere  
 Pädagogisches Verständnis und Empathie 
 Lernbereitschaft, Mobilität und Teamfähigkeit 

 

Stundentafel 

Berufsübergreifender Lernbereich 16 Std

mit den Fächern 
 Deutsch/ Kommunikation 
 Fremdsprache/ Kommunikation 
 Politik 
 Naturwissenschaft 
 Mathematik 
 Religion 

Berufsbezogener Lernbereich  Theorie - 42 Std. 

mit den Modulen 
 
Klasse 1 
Entwicklung professioneller Perspektiven 
Diversität und Inklusion 
Professionelle Entwicklungs- und  
Bildungsbegleitung I 
Pädagogische Arbeit mit Gruppen 
Professionelle Gestaltung von  
Bildungsprozessen I  
Optionale Lernangebote 
 

Klasse 2 
Netzwerkarbeit und Qualitätsentwicklung 
Individuelle Lebenslagen  
Professionelle Gestaltung von  
Bildungsprozessen II 
Erziehungs- und Bildungspartnerschaften 
Optionale Lernangebote 

Berufsbezogener Lernbereich - Praxis - . 

mit den Modulen 
Reflexion Praktische Ausbildung und 

Durchführung Praktische Ausbildung 
 
Erläuterungen zur Teilzeitform 

In die Fachschule Sozialpädagogik in Teilzeitform kann nur aufgenom-
men werden, wer eine einschlägige Berufstätigkeit in einer geeigneten 
sozialpädagogischen Einrichtung ausübt. Es muss ein Arbeits- oder 
Praktikumsvertrag über mindestens 20 Stunden als Sozialpädagogische/r 
Assistent/in bzw. pädagogische Zweitkraft der BBS 3 vorgelegt werden. 
In diesen Einrichtungen wird der Schwerpunkt der praktischen Ausbil-
dung absolviert. 
 
Mögliche Tätigkeitsfelder in der Ausbildung 

 Kleinstkindpädagogik 
 Elementarpädagogik 
 Schulkindpädagogik 
 Freizeitpädagogik 
 Sonderpädagogk 
 Stationäre Jugendhilfe 

 

Vor Ausbildungsbeginn ist sicherzustellen, dass ein Ausbildungsanteil 
von 180 Stunden in einem weiteren sozialpädagogischen Tätigkeits-
feld abgeleistet werden kann. 
 
 
 

Prüfungen 

 Praktische Abschlussprüfung und 
 a) Eine Klausurarbeit aus dem Fach Deutsch/Kommunikation.  
 b) Eine Fach- oder Klausurarbeit aus dem Modul  

 
 c) Eine Klausurarbeit oder, wenn nach Buchst. b) keine Facharbeit 

geschrieben wurde, eine Facharbeit aus einem weiteren Modul der 
Abschlussklasse. 

  
Abschlüsse:  

 Staatlich anerkannte Erzieherin/  
Staatlich anerkannter Erzieher 

 Fachhochschulreife 
 

Berechtigungen 
 Besuch der Berufsoberschule mit der Möglichkeit 

zum Erwerb der  fachgebundenen oder allgemeinen  
Hochschulreife 

 die Hochschulzugangsberechtigung nach § 18 Abs. 4 des Nieders. 
Hochschulgesetzes (NHG), 
das die Aufnahme eines Studiums für beruflich  
Qualifizierte an Universitäten und Fachhochschulen  regelt 

 Gruppenleitung/ Leitung sozpädagogischer  
 Einrichtungen 

 
Perspektiven 

 Therapeutische Weiterbildungen z.B. zum/r Sprach-  
oder Ergotherapeut/in 

 Studium an einer Fachhochschule oder Universität 
 
Allgemeine Hinweise 
Der Unterricht findet am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in der Zeit 
von 17:00 Uhr bis 20:15 Uhr und alle 14 Tage am Samstag von 8:00 Uhr 
bis 13:30 Uhr statt. 
Es sind in den jeweiligen Ausbildungsjahren Selbstlernphasen von je 3-4 
Stunden pro Woche zusätzlich zum Unterricht vorgesehen. 
 
Anmelden 
können Sie sich vom 01.02. bis 20.02 mit 
 
 dem Vordruck der Berufsbildenden Schulen 3  

Oldenburg  und 
 Lebenslauf und 
 der beglaubigten Ablichtung des letzten Schulzeugnisses der ausbil-

dungsrelevanten Schulform 
 Belege über praktische Tätigkeiten und 
 Arbeits- oder Praktikumsvertrag (mit wöchentlicher Arbeitszeit). 

 
 
Ansprechpartner 

siehe Homepage der BBS 3 Oldenburg 
 
www.bbs3-ol.de 
 

http://www.bbs3-ol.de

